
Die ekklesiologische Provokatıion
ökumenischer Erneuerung

VON LOTHAR ULLRICH

Wenn INan überzeugt 1lst, daß Gottes Ge1ist Neues in der Christentums-
geschichte wirken kann, ann ist dieses Neue auch in die theologische Refle-
X10N einzubeziehen. Die Erfahrung ist ein locus theologicus; aber die TIah-
rung des Neuen muß sıch legıtimleren. Im Gegenüber ZU Iradıerten und
ZU Ursprünglichen muß CS krıtisch gesichtet und wer werden. er-
1ings stellt dıe Erfahrung des Neuen auch das Tradıierte 1n rage Es entbın-
det als hermeneutischer Katalysator eın tieferes Verstehen des therge-
brachten. Bısher hat sıch ın der Theologie- und Dogmengeschichte gezelgt,
daß dıe uinahme Fragestellungen und dıe Antwort auf dıe Heraus-
forderung Sıtuationen STEeLSs ach dem Schema ‚„Anknüpfung und
ıderspruch‘‘ erTfolgte. Maßgebend ist das ugn1s des Ursprungs. ber
dieses ugn1s des Ursprungs wird Horızonten gesehen und
sıtuationsgerecht 1IECUu ZUT Sprache gebracht. Tradıtion und Innovatıon sınd

In einem spannungsreichen Miıteinander verflochten.
Unter diesem allgemeınen Horizont kann auch das gegebene ema SCSC-

hen werden: ‚„„Die ekklesiologische Provokatıon ökumenischer Erneue-
rung‘‘. ES geht €1 einmal den ekklesiologischen Stellenwer des Ööku-
meniıschen Netzwerkes, das uUurc dıe vielfältigen ökumeniıschen Unterneh-
INUNgCH In den etzten Jahrzehnten weltweit geknüpft worden ist und das
heute eine real existierende Wiırklichkeit ist Es geht €l in INn zweilter Hın-
sicht auch diıe Rückfrage die Kırchen selbst, die Knüpfien dieses
Netzwerkes beteiligt und sınd. Inwıeweit erkennen s1e in diesem Ööku-
meniıschen Netzwerk ihre eigene ekkles1iale Wirklichkeıit, inwıewelt lassen s1e
sich davon ekklesiologisch herausfordern und in rage tellen auf eine grö-
Bere sichtbare Einheit der Kırche hın? Unter beiıden spekten steht die
rage der Kriterien d ach denen die Theologıie hre ekklesiologische Wer-
tung vornımmt. Es soll deshalb dıe Herausforderung der ökumeniıischen
ewegung die ekklesiologische Reflexion VTC den Versuch einer e-
renzlierten ekklesiologischen Kriteriologie aufgenommen werden. Das soll
in rel Schritten geschehen:

In einer groben Skizze versuchen WIT, zuerst das heute real ex1istierende
Öökumenische Netzwerk in den 1C nehmen;
dıe rage ach den Krıterien einer ekklesiologischen Bewertung ist schon
verschiedentlich gestellt worden: deshalb greifen WIr ın einem zweıten
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Schritt vier NEUEIC Versuche auf, den an! der rage darzustellen;
schhelBblıc soll 1ın einem drıtten Schritt ein eigener Versuch vorgelegt
werden.

Das heutige, real existierende ökumenische etizwer:
Jede realıstische Einschätzung des heutigen real existierenden ökume-

nıschen Netzwerkes mu ß jenseılts VON uphorie und Resignation erfolgen
Wır verfügen heute zweıfellos ber eine welitgespannte Erfahrung der Öku-
MENC, der gemeinsamen Bemühungen die siıchtbare FEinheit der
rısten, der Kırchen und kirchlichen Gememnschaften. Und doch weist
diese weıtgespannte ökumenische Erfahrung ein unterschiedliches FErsche!1i-
nungsbild auf, Je nachdem ob 6S sich Spiıtzen-, Theologen- oder Basıs-
ökumene handelt Der Einfac  el halber ich die Te1 Ebenen der
gemeinsamen erfahrenen ÖOkumene einmal Die Ebenen sind nicht fein
säuberlich voneinander getirennt, sondern S1e durchdringen sıch institut10-
nell A in Kommissionen) und personell (ın olchen ersonen, die in meh-

Ebenen präasent sind und wirken) Dennoch sind S1e eın brauchbares
aster, das heutige, real existierende ökumenische eizwer. erfassen
und in seiner Verschiedenartigkeıit beschreiben Jede ene weist
bestimmte Eigenschaften auf, die s1e VOl den anderen abhebt

LT Basiısökumene

Miıt der Basısökumene ist das alltägliche und sonntägliche Zusammenle-
ben der rısten Ort gemeınt. Gemeinsame Formen des Zeugnisses und
Dienstes, auch des Gottesdienstes en sıch entwickelt, die konfessions-
und kırchenüberschreitend S1nNd. Dıie Situation ist reglonal unterschiedlich
‚We] Extreme trıfit INa überall Resignatıion, die sich 1n Unbeweglich-
keıt ausdrückt, und Kooperation, die sıch nıcht mehr die offizielle kır-
chenamtliche Seite der Ökumene kümmert. Zwischen dem „Es hat ja es
keinen Zweck‘‘ der Resignation und dem ‚„Wiır sind schon viel weiter als
Theologen und Kirchenleitungen ahnen‘‘ der unbekümmerten Kooperation
g1bt CS viele andere Positionen.

Da g1bt 6S eine Art ‚„„‚Niemandsland‘‘ der Ökumene, das VO  — Desinteresse
anderen der VO  — Argwohn VOT ıhm und VOIll ngs VOT dem Verlust der

eigenen Identität bestimmt ist Und da g1bt 6S „Brückenköpfe‘‘ ökume-
nıscher Aktivıtät, die fast immer Von engaglerten einzelnen der Gruppen
lebendig rhalten werden, aber sich sonderbarerweıse nıcht viel weiter Aaus-

breiten. u{fs große CGanze gesehen ist zwıischen den Kırchen zweiıfellos eine
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Klımaänderung eingetreten. och 6S ist festzustellen, daß auch Ökumene
in den 50g des Alltäglichen gerät, sS1e ist nüchterner und realıstischer ‚WOI-
den och Fragen bleiben Be1l uns etwa könnte gefragt werden, Was aus den
Anregungen der Pastoralsynode VOILI zehn Jahren ZU[r ‚‚Ökumene 1m Bereich
der Gemeinde‘‘ geworden ist

Theologenökumene
Damıt ist der akademische Level theologischer Réflexion und ihrer Insti-

tutiıonen gemeınt: der Hochschulen, des Universitätsbereıichs, der eigenen
Institute und der Gruppenbildung WI1Ie ökumenisch-theologischer Arbeits-
krelse, aber auch der Veröffentlichungen und der Publiıkationsorgane. ESs
hat ohl aum eine Epoche 1in der NEeUEZETCN Kirchengeschichte gegeben, in
der die Arbeitsintensität für dıe Eıinheit der Kırche groß War WI1Ie 1m

Dennoch ist fragen: Ist dıie Theologenökumene inzwıischen nıcht
hoch spezlalisiert, dal}3 selbst eın Kollege derselben theologischen och-

schule auf Anhıeb und ohne Spezlalstudıium aum in die Öökumenischen
‚„Mysterıen‘‘ eindringen kann? der Wie weıt ist das ÖOkumenische schon

einer durchlaufenden Perspektive ler theologischen iszıplınen ‚WOL-
den? Zweifellos wird Theologenökumene AUus$s theologischer Verantwortung
betrieben, aber eine geEWISSE ‚„„Experimentierfreudigkeıit‘‘ ohl
ecCc ihren St1il Theologischer Reflexion ist 6S eigen weıterzudenken,
Zukunftspläne entwiıckeln; aber auch immer wleder krıitische nfragen

tellen. Eın einheıtlıches theologisches Denken hat 6c8S nıe gegeben, und
deshalb ist 6S auch nıcht verwunderlıch, da dıe 1elza. der Stimmen In
der Theologenökumene manchmal den cCantus {i1Irmus des aubens den-
selben Herrn der Kırche überdeckt

Spitzenökumene
Damıt ist 1er die Aktıvıtät der Kirchenleitungen und iıhrer Gremien auf

ökumenıiıschem Gebiet gemeınt: se1 65 auf Weltebene in enf der Rom ; se1
6S auf Landesebene zwischen einer Bischofskonferen und dem Rat der Kır-
chenleitungen; selen 6S dıe theologischen Dialoge, dıe 1mM Auiftrag der Kır-
chenleitungen geführt werden;: selen 6S ökumenische Aktivıtäten, dıe VO

OÖRK In verschiedener Weılse ausgeübt werden. 65 dıe kırchen-
amtlıche ÖOkumene geht, trıtt der Moment der Verantwortung ganz stark in
den ordergrund; aber 6S werden auch Fragen der Strategie und Taktık, der
ücksichtnahme und des Kalküls bedacht Jetzt geht 6S Verbindlichkei-
ten, die in Theologen- oder Basısökumene nıcht die splelen. Die
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rage der Verantwortung und der Verbindlichkeıit spielt ohl nıcht 11UT 1m
römisch-katholischen Raum, sondern eiwa auch be1 den Mitgliıedskırchen
des ÖRK und ihrer Entscheidungsgremien im Gegenüber ZU OÖRK und SEe1-
NCN Programmeinheıiten eine nıcht unterschätzende

Soweıt diese grobe Skıizze, das real existierende ökumenische Netz-
werk In seıner Differenziertheit wenigstens in den 1C bekommen.
Wenn 1m folgenden hauptsächlıch die Theologen- und Spitzenökumene
Wort kommt, sollte nıe VeErgEeSSCHN werden, daß das es der Basıiısöku-
INneNeC dienen soll hne konkrete Wirklichkeıit hängen alle ekklesiolog1-
schen Reflexionen In der Luft

Ekklesiologische Krıterien IM öÖökumenischen Kontext
Zum an der rage

In einem zweıten Schritt sollen kurz vier Autoren vorgestellt werden, Z7We]l
evangelısche und ZWEe] katholısche. Ihre Beıträge wurden Aaus der vorliegen-
den Liıteratur ausgewählt, weıl S1€e das Öökumenische Problem auch
dem Aspekt der ekklesiologischen Wertung behandeln uch WE VO  —_

ihnen manchmal 1LLUI TODIeme der ekklesio0logischen Krıteriologıe ı1gnalı-
sıert werden, geben s1e doch in eiwa den heutigen an der rage wlıeder,
VO  —_ dem AUSs jeder CuU«C Versuch eıner ekklesiologischen Kriteriologie Aaus-

zugehen hat 1le vier Autoren en auf ihre Weıse ‚„„dıe Provokatıon““
dıe Ekklesiologie uUurc dıe ökumenische ewegung ZUT Kenntnis-
INCIL, daß ihre Darstellung eın Eıinstieg in das gestellte ema ist

Z Was macht Kirche ZUT Kirche un Wa ISt ihr uftrag?
Die Grundsatzfrage nach eiInNNarn enCcCzZKa

Im drıtten Band des VO  — Fnr Andresen herausgegebenen 99  andbuchs
der ogmen- und Theologiegeschichte‘‘ mıiıt dem ı1te - Die Lehrentwick-
lung 1m Rahmen der Okumenizität‘““ g1bt einnar:' enczka ZUuU ema
39  ogma und Kırcheneimheit‘‘ eine Darstellung der ökumenischen EWEe-
SUuNs und den Versuch einer dogmatıschen Wertung Er erfalit mıt seiner
Untersuchung einen bestimmten Sektor der Spitzenökumene: die Bewegun-
gCH .„Lıfe and ork‘‘ und ‚Faıt and er  66 mıt iıhren Welt  nierenzen als
Vorstufen des ORK und diesen selbst a 948 miıt seıinen Vollversamm -
lungen und der Ausführung seliner ökumenischen rogramme. Er macht
auf dıe Eigenart der Theologıe In der ökumeniıischen ewegung als einer
‚„„Konferenztheologie‘‘ aufmerksam und weıst darauf hın, daß CS 1er ‚U
kırchengeschichtliche Vorgänge geht), dıe einer th?ologischen Klärung und
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Beurteilung in Verbindung VON theologischer Reflexion und kırchli-
cher Wirklichkeit edürftfen‘'  66 KBr stellt unmılßiverständlich heraus, daß
6S ‚, Uum dıe Entscheidung zwıschen Irrtum und anrner in der geistlichen
Wiırklichkeit des aubens und der Kıirche geht‘‘ „1n diesem Sinne gehören
Einheıt und anhnrheır9und 65 wırd en Zeiten dıe Aufgabe
kirchlicher Verantwortung und theologischer Entscheidung se1ın bestim-
INCIL, Wäas ZUT Eınheıt in der anrneı nötig ist, s1e vorhanden ist und

s1e fehlt‘‘(587). ogma und Bekenntnis zeigen bel der Begründung (und
Aufhebung) VON Kırchengemeinschaft ıhre „sSOzlale Dimensıion‘‘°. enczka
ruft Bonhoeftffers rage Von 1935 in Erinnerung: „„1St die ÖOkumene in ihrer
siıchtbaren Vertretung Kırche?“*‘ Damıt ll Cr das ekklesiologische Problem
der ökumeniıschen ewegung ansprechen, W1Ie dıe ekklesiale Realıtät der
Gemeimninschaft VOoN Kırchen 1m OÖORK ekklesi0logisc näherhin bestimmen
ist (  9-5 €l g1bt 6S eine Schwierigkeıt, die in der ac selbst
begründet ist die pannung zwıschen schon praktizierter Gememschaft

und In der Zertrennung und erst definierter voller Gemeiminschaft für
dıe Zukunft Er meınt, ‚„‚daß dıe dogmatische Bestimmung esilaler Rea-
ı1täten nıcht ach dem Maßlßstab eines wıderspruchlosen Konsenses erfolgen
kann, sondern 11UT der rage ach der wahren Kırche‘(524). ‚„ Im letz-
ten geht 6S vielmehr dıe rage, Wäas TUnNn! und Auftrag der Kırche
ist‘‘(5S45) In Anbetracht der emühungen die siıchtbare Eınheıt der
Kırche pricht Von einem ‚„Dauerkonflıkt das CNrıstiliche Proprium
und mıiıthın die rage, Was die Kırche ZU[r Kırche macht und Was ihr Auz{t-
irag ist‘(588). Es geht deshalb nıcht 1Ur theologisc erarbeıtete Kon-

und in der Entwicklung der Öökumenischen ewegung festgestellte
Konvergenzen, sondern auch dıe pastorale Verantwortung und Entsche!1i-
dung der Kırchen elbst, die VO Kırchen- und Sakramentsgemeinschaft
aufzunehmen. Dennoch raum: CI ein ‚„„Auch hne VO Sakraments-
gemeıinschaft stehen dıe Kırchen Ort ıIn verschıedenen Beziıehungen
zueınander, dıe eine ekklesiale ualıtäen und emente realer Kırchen-
gemeinschaft enthalten‘“(592).
en dem Problem ‚„„Dogma und Kırcheneinheit“‘ behandelt CI auch dıe

rage des Verhältnisses vVvon und Kırcheneinheit. SO formuliert
einen oft zıtierten Grundsatz VO  — .„Late and ork“ als rage ‚„Die Lehre
trennt aber verbindet das Dıenen?“‘ und betrachtet dieser rage-
stellung Entwicklungen 1m ÖRK, die den SO Säkularökumenismus betre{f-
fen kut wird das sıgnalıisierte Problem Begriff der ‚ethischen Häre-
s1e°“,  66 der 9068 in Uppsala gebraucht wurde. ‚„Angesichts der Nöte der Welt
selbstzufrieden sein bedeutet, der Häresiıe schuldig werden‘‘, €l CS
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1m Bericht der Sektion 111 ZU ema ‚Wirtschaftliche und sozlale Welt-
entwicklung‘‘ Visser $ (078] meınte amals, ‚„„daß dıe Kirchenglie-
der, die 1in der PraxIis iıhre Verantwortung für die Bedürftigen irgendwo in
der Welt Jjeugnen, ebenso der Häres1ı1e schuldig sind, Ww1e dıe, welche dıie eine
der andere Glaubensforme verwerien‘‘ Spätestens 1er wıird eut-
liıch, daß die Gemeiminschaft 1M Dıenen nıcht mehr das lheilmittel für die
FEinheit der Kırche Ist, sondern selbst ZU Ort Spaltungen werden
TO Der Häresiebegriff hat 7zweilfellos immer auch eine sozlale Dımen-
S10N. Häresie ist nıcht 11UT formeller Verstoß eine Glaubenswahrheıt,
sondern auch TUC der Gemeinschaft „Absonderung AaUus Selbstbehaup-
LUung und Streitere1‘‘ 142) Sıe etir1 damıt nıcht sehr die Lehre „„als das
praktische Zusammenleben innerhalb der Gemeiminschaft‘*. Dennoch mußß
angefragt werden, ob der Häresiebegriff iınfach auf die übertragen
werden ann der ob s 1er nıcht eher eine Erweıterung des undenDe-
gr1ffs geht Angesichts VOINl sich widersprechenden. und gegenseltig Aaus-

schließenden Standpunkten und Ansıchten In säkularen Fragen ist der
Glaube den gemeınsamen TUn christlicher Existenz und Gemeiminschaft
oft das och eInNZ1g Verbindende. Der krıtische un wırd erst erreicht,
‚„WCNN INan sich das Chrıistsein bestreıtet und deshalb dıe In TISLUS
begründete Gemeimnnschaft au iıne Konfliktbewältigung ann
ann aum anders als ach dogmatischen Krıiterien erfolgen. enczka

VOT dem Irrtum, ‚„daß das Dıenen Y1ısten iın dem verbindet, Was S1e
tun, solange S1e getirenn SInd 1m Glauben as, Wäas Chriıstus für S1e getan
hat‘®

Aus den Untersuchungen Slenczkas können besonders rel omente her-
vorgehoben werden, dıie für ema wichtig S1INd:

mıiıt em Nachdruck hat GT auf dıie Wahrheitsfrage hingewlesen, autf den
TUnN! des Christseins 1mM wahren Glauben T1SLIUS und auf die
rundsatzirage ach der wahren Kırche, Wäas Kırche ZUT Kırche macht
und Was ihr Auftrag Ist;
6S kommt ach ıhm darauf daß theologische Klärungen und Bewer-
tungen einerseıts und dıe notwendigen Entscheidungen andererseıts 1mM
Miteinander Von theologıschem Sachverstand und kirchenleitender Ver-
antwortung wahrgenomen werden;
6r sıeht durchaus den Wert der real existierenden Ökumene und der in
ihr enthaltenen esialen Elemente realer Kirchengemeinscha
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emente der sıchtbaren Einheit der Kırche ach Ulrich ühn

Im etzten Abschnitt seiner Ekklesiologie kommt Ulrich ühn auf dıe
Einheıt der Kırche sprechen und en In dem Zusammenhang auch
ach ber ‚„„‚dıe theologischen Krıterien, dıie 6S bel dem möglıchen Eın-
heitsmode gehen muß*‘* Im Öökumenischen espräc der Gegenwart
gehe INall davon Aaus, ‚„daß die wahre und tiefste Einheit der Kırche ‚In dem
einen ZUTF Einheıt einenden Heılshandeln Gottes In Christus‘ immer schon
vorgegeben iate* Ausreichende Kriterien für dıie sichtbare Eıinheit sSınd
ach lutherischer Lehre „„die Übereinstimmung ıIn der reinen Lehre und Ver-
kündıgung des Evangelıums SOWIeE ıIn der stiftungsgemäßen Verwaltung der
Sakramente (CA VIL)“* ühn selbst geht In seinen Ausführungen
ohl ec VON der Abendmahlsgemeinschaft aus, weiıl S1e der zentrale
Ort ist, dıe Eıinheit der Kırche als Gememschaft dargestellt und voll-

WwIrd. Die Klärung von Te1 roblemkreisen ist annn allerdings Vor-
aussetizung un! Bedingung für Abendmahlsgemeinschaft: die Überein-
stımmung in Glaube und Lehre, dıie Verbundenhei In der 16 und 1im
Dienst aneiınander und die Anerkennung der Amter und Diıenste. Die
FEinheit IN der ahrheit, die Gememsamkeıt 1m Verständnis und
Bekenntnis des aubens, ist unumgänglıch. ugle1ic ist jedoch eden-
ken, daß c heutzutage eine 1e VOIN Ausdrucksweisen des aubens, der
Theologıe, der Frömmigkeıt und des ens g1bt, dıe berücksichtigt werden
mMmussen uch sınd heute die Grenzen der Bekenntnisbildung stärker als frü-
her 1Ns theologische Bewußtsein€ daß das Krıterium der Eıinheıit
In der anhnrheı dıfferenziert angewandt werden muß und 6S STEeLTs des Dıa-
logs bedarf, sıch der Einheit in Vıelfalt vergewI1ssern. Die Eıinheıit 1m
ZeugnIi1s und Dienst der 1e ist in der klassıschen reformatorischen e_
s1ologie WIeEe auch ihrer römisch-katholischen Kontrahenten (z Bellarmin)
nicht elgens betont worden, obwohl S1e 1im Neuen lestament und der Tradı-
tion (z. B ugustinus finden ist ühn macht allerdings eindeutig auf
die Grenze dieses erKmals der Einheit aufmerksam, WCNNn er WI1e enczka
den Häresiebegriff niıcht auf ethisch-soziales Versagen ausdehnen will, weiıl
‚vON Jesus her das Kırchesein der Kırche immer gerade darın erwliesen

(wırd), dalß in der Hıngabe ıh ein olches Versagen unter die erneuernde
ac der Vergebung gerückt wırd“‘ uberdem g1bt CI edenken,
daß eın Zerreißen der Eıinheıt den Dıvergenzen 1mM sozlal-ethischen
Bereich und der gegensätzlichen Posıtionen Vvon Christen In ezug auf ihre
Weltverantwortung ‚, NUr Uurc die Gemeinsamkeit des aubens Jesus
Christus und das dadurch eröffnete gegenseltige Siıch-Annehmen möglıch
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ist‘“ Schlhießlic kommt ST auf „Strukturen der Einheit‘‘ sprechen, weil
den Bedingungen und ZUI Ausformung wahrer kirchlicher FEinheit „auch be-
bestimmte Erfordernisse der Amterstruktur der Kırchen gehören‘‘. Er stellt
fest A Der Kırchenbegrif: der Reformation ist eın amtsloser Kırchen-
begriff“‘ Allerdings welse VIIL, LLUTF die Evangeliumsverkündı-
SUuNg und Sakramentsverwaltung genannt werden, „„auf die Relatıvıtät der
Amts-Institution gegenüber den Von iıhm wahrzunehmenden Funktionen
hın'  s Heute sel jedoch In den Kırchen der Reformatıon die 1NS1IC gewach-
SCH, ‚„daß die kirchliche Einheıtist‘“. Schließlich kommt er auf „Strukturen der Einheit‘““ zu sprechen, weil zu  den Bedingungen und zur Ausformung wahrer kirchlicher Einheit „auch be-  bestimmte Erfordernisse der Ämterstruktur der Kirchen gehören“. Er stellt  fest: „Der Kirchenbegriff der Reformation ist kein amtsloser Kirchen-  begriff“ (215). Allerdings weise CA VII, wo nur die Evangeliumsverkündi-  gung und Sakramentsverwaltung genannt werden, „auf die Relativität der  Amts-Institution gegenüber den von ihm wahrzunehmenden Funktionen  hin‘. Heute sei jedoch in den Kirchen der Reformation die Einsicht gewach-  sen, „daß die kirchliche Einheit ... der Institutionalisierung bedarf als  eines für uns Menschen unumgänglichen Mittels der Bewahrung und Prak-  tizierung geistlicher Wirklichkeit‘. Im Zusammenhang mit der Frage nach  der Anerkennung der Ämter äußert Kühn sogar die Meinung: „Vielleicht  muß es die evangelische Tradition neu lernen, daß die Wahrheit des Amtes  und seiner Funktionen und damit die Wahrheit der Kirche überhaupt auch  daran hängt, daß eine aufweisbare Gemeinschaft mit der Kirche aller Zeiten  und Orte gegeben ist“ (216). Er verweist im Zusammenhang damit auf eine  „notwendige Erweiterung des Wahrheitsverständnisses‘“: „„Ein Satz, eine  Handlungsweise ist als wahr zu erweisen nicht nur aus der zutreffenden  Gegenstandsbezogenheit (Korrespondenz-Wahrheit), sondern zugleich auch  aus dem Eingebundensein in einen Konsensus (Konsensus-Wahrheit):‘  Unter Aufnahme der Zielvorstellung einer „konziliaren Gemeinschaft‘“  sieht Kühn schließlich das Amt als Leitung der Kirche auch immer „als  Dienst an der Einheit im Sinne solcher konziliarer Gemeinschaft (auf allen  Ebenen)‘“ (221).  Kühns Hinweis auf die Erweiterung des Wahrheitsbegriffs als „Konsen-  sus-Wahrheit‘“ findet eine wichtige Ergänzung in seinem Aufsatz „Die öku-  menische Verpflichtung der Dogmatik‘. Dort geht er u.a. auf den Begriff  der Häresie ein und fragt nach Kriterien der Wahrheit. Häresie ist nach ihm  „Nicht schon dort gegeben, wo ein Theologe in irgendeiner Form eine fal-  sche Lehre vertritt, sondern erst dann, wenn eine solche Lehre verbunden  ist mit der Aufkündigung der Communio und dem Verlassen des Consensus  der Kirche. Von Häresie ist also zu sprechen, wo eine theologische Aussage  sich nicht mehr wirklich dem Einspruch und der Korrektur durch die Glau-  benseinsicht der Kirche aussetzt‘‘ (217). Positiv gewendet bedeutet das aber  auch, in einer wachsenden Lebenscommunio der Kirchen können Lehrdiffe-  renzen, die früher als Häresie trennend gewirkt haben, neu gesehen und  interpretiert werden. Sie sind dann nicht mehr Ausdruck gestörter und zer-  störter Einheit, sondern „sie wandeln gewissermaßen ihr Gesicht und wer-  den für Interpretationen geöffnet, die sie als Ausdruck einer legitimen Viel-  164der Institutionalıisierung bedarf als
eines für uns Menschen unumgänglichen Miıttels der Bewahrung und Prak-
tizıerung geistlıcher Wirklichkeit‘‘. Im Zusammenhang mıiıt der rage ach
der Anerkennung der Amter außert ühn die Meınung ‚„‚Vielleicht
muß 65 dıe evangelısche TIradıtion LCUu lernen, daß dıe anrhneı des mites
und seiner Funktionen und damıt dıe anrheı der Kırche überhaupt auch
aran ängt, da eine aufweılsbare Gememnmnschaift mıt der Kırche er Zeiten
und Orte gegeben ist‘“ Er verweılst im Zusammenhang damıt auf eine
‚„notwendige Erweıterung des Wahrheitsverständnisses‘‘: „Eın Satz, eine
Handlungsweise i1st als wahr erwelsen nıcht 1LUF AUus$s der zutreiffenden
Gegenstandsbezogenheıt (Korrespondenz-Wahrheıt), sondern zugleic auch
Aus dem Eingebundenseın 1n einen Konsensus (Konsensus-Wahrheıit):‘
Unter uinahme der Zielvorstellung einer ‚„„‚konziliıaren Gemeinschaf 66

sıeht ühn sSschheBlic das Amt als ıtung der IC auch immer „„als
Dienst der Einheıt im Sınne olcher konzıliarer Gemeimnnschaft (auf en
Ebenen)““
ns Hinweils auf die Erweıiterung des Wahrheıitsbegriffs als ‚‚Konsen-

sus-Wahrheit*‘ findet eıne wichtige Ergänzung in seinem Aufsatz ‚„Die Ööku-
menische Verpflichtung der ogmatık"". ort geht auf den Begriff
der Häresie eın und fragt ach Krıterien der anrneı Häresie ist ach ıhm
„‚nıcht schon dort gegeben, ein eologe ın irgendeiner orm eine fal-
sche Lehre vertritt, sondern erst dann, WE eine solche Lehre verbunden
ist mıt der Aufkündigung der Communı10 und dem Verlassen des Consensus
der Kırche Von Häresie ist also sprechen, eine theologische Aussage
sıch nicht mehr WITKIliICc dem Einspruch und der Korrektur Uurc die Jau-
benseinsicht der Kırche aussetzt‘‘ Posıtiv gewendet edeute das aber
auch, 1in einer wachsenden Lebenscommunı10 der Kırchen können rdıffe-
reNzZECN, dıe früher als Häresiıie trennend gewirkt aben, NEeEu gesehen und
interpretiert werden. Sie sınd annn nıcht mehr USaArucC gestörter und ZCI-

tOrter Eıinheıt, sondern „„sıe wandeln gewissermaßen iıhr Gesicht und WT -

den für Interpretationen geöffnet, dıe S1e als USdTuC einer legiıtiımen Viel-
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falt In der Kırche erwelisen‘“‘ Dıesem Häresieverständnis korrespon-
diert aufgrun des dialogischen Charakters chrıistliıcher Wahrheıit eın Wahr-
heıitskriterium, das INan das Krıteriıum der ‚„‚KOnsens- und Re-
zeptionsfähigkeit“‘ 1L1ENNEN könnte. ühn als fundamentales Krıte-
rıum das der Schriftgemäßheit und für eine sachgerechte theologische Aus-
Sagc das der Situations- und Erfahrungsgemäßheit; aber 61 rag weıter:
‚„Jst N Sanz abwegı1g, 1er als weıteres Krıteriıum für die ahnrheı einer dog-
matıschen Aussage und einer Gestalt des Christentums den möglıchen Kon-
SCHNS mıiıt der Gesamtkırche bzw. mıt den Je anderen Ausdrucksformen des
Christliıchen in nschlag bringen? Und 1€6$ In dem Sınne, daß eine

naturgemäß konfessionell dogmatische Aussage und eine
chrıstlıche Lebensgestalt in dem Maße sıch als wahr erwelsen, in dem sS1E
auch ber dıe eigene Konfession hınaus rezipiert werden?“*‘ üuhn
betont, daß dieses Krıterium ‚„NUur mıiıt der Schriftgemäßheıit und
Erfahrungsgemäßheit wirksam werden darf‘‘ Den tiefsten Sınn des
Wahrheitskriteriıums VO  —; kKkonsens und Rezeption sıeht ST darın, daß WIT alle
in unNnserem Fragen, Suchen und Entscheiden „1N die Gemeinscha der Mıt-
{ragenden, Mitsuchenden, Mitentscheidenden gestellt sınd), dıe als Ge-
meıinschaft unter der Verheißung des Geılstes und der anrhneır steht‘‘

Halten WIT abschließen!: Aus dieser Übersicht fest
die unaufgebbaren emente und damıt auch Kriıterien voller kırchliıcher
Gemeiminschaft sınd die Eıinheiıt iın Glaube und Eehre, 1m ugn1s und
Dienst der 1eDe, in den Strukturen, 1mM Abendmahl:
dıe rage ach der ‚‚Konsens- und Rezeptionsfähigkeıit‘‘ einer Lehre
spielt miıt den Kriterien der Schrift- und Erfahrungsgemäß—
eıt eine WIC.  ıge 1m ökumenischen 1alog, bel der ucC
ach der Verwirklichung sıchtbarer Eıinheit

Die ecclesiae un dıe objektiv-subjektive Verwirklichung
der einen un einzigen Kırche Christi nach Heinrich Döring

In seinem 95  rundrı der Ekklesiologie‘‘ hat Heıinrich Döring eine struk-
tur-funktionalistische Betrachtung der Kirche vorgelegt, In dıe auch die
Diımensionen der Kirche einbezogen werden: ihre Eıinheıt, Heıiligkeit,
Katholizıtät und Apostolizität. Der Untertitel des Grundrisses lautet „„Zen-
trale Aspekte des katholischen Selbstverständnisses und ihre ökumenische
Relevanz‘‘ Dementsprechend werden auch die vier Kırchenattribute in Ööku-
meniıscher Perspektive behandelt Döring sıeht 1n ihnen nıcht mehr er-
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scheidende konfessionelle Erkennungszeıichen, eben ‚„notae‘‘, sondern viel-
mehr Wesenseigenschaften, Gestaltmerkmale der einen und einziıgen Kırche
Christl, konkret der römisch-katholischen Kırche, aber auch der nıcht-
katholischen Kırchen und kirchlichen Gemeinschaften. Gedeckt sıieht E

seine Meinung darın, dal weder in der Kirchenkonstitution och 1mM Oku-
menismusdekret des Vatiıcanum 11 eıne einfache und ausschlıebende Identi-
fizıerung VO  —; Kırche Christı und römisch-katholischer Kırche erfolgt ist Er
meınt deshalb mıt eZzug auf das Vatıcanum i} „ Es hat also das um{fas-
sende theologische Verständnıiıs der Kırche, die als eıne eschatologische
TO ZUI Darstellung kommt, der zentrale usgangs- und Bezugspunkt
jeder ökumeniıschen Theologie seiın“‘“ SO kann O1 die ecclesiae
Aus der 1C des Vaticanum 11 auf dreifacher ene darstellen als Gesamt-
perspe  1ve der rche, In bezug auf dıe römisch-katholıische TC. und in
Öökumenischer IC Damıt wird auf der einen Seıite der nspruc auirecht
erhalten, daß dıe eiıne und einziıge Kırche Christı In der römisch-katho-
ıschen Kirche verwirklıiıcht ist und Eıinheıt, Heılıgkeıt, Katholizıtät, Aposto-
1zıtät Tfür S1E zugle1ic eCcHhH un ufgaben Ss1ind. ugle1c aber wırd SESC-
hen, daß auch außerhalb der römisch-katholischen Kırche diese kırchlichen
Gestaltmerkmale anzutreifen S1nd. nter Bezugnahme auf den ekkles1i010-
91ISC hochbedeutsamen Begriff der ‚‚ COMMUN10°““, den das Vaticanum 11
wieder aufgegriffen hat, kann Döring deshalb VO ökumenischen Ringen

dıe sichtbare Einheıt der Kırche mıt Hinweils auf das Okumenismus-
dekret In ıhm seht 65 die ‚plenıtudo communıl0n1s‘ und ‚unita-
t1s dıe be1l er Unzulänglichkeit ıIn der katholischen Kırche ihre FExı1ıstenz-
form und Garantıe hat, wobe!l Maß und Ziel ach beiıden Seiten hın (im
1C auf dıe katholische Kırche selbst und die getrennten christliıchen COIN-
mun10nes‘) dıe ‚UNa unıca Eccles1ia Christı" ist* Damıt ist auch
VO  —_ einer katholischen Ekklesiologie her ein Zugang einer Kriteriologie
,dıe WITKIIC ökumenisch ist und die nıcht mehr als ‚„Rückkehr-
ökumene*‘ diskreditiert werden kann. In dieser Perspektive gewinnen dıe

als ‚Vollzugsformen‘‘ und ‚„„heuristische Prinzıpjen" ihr volles Ööku-
menisches Gewicht 39  16 das Oormale Vorhandenseıin dieser Eigenschaf-
ten, sondern ihr Vollzug ist das Entscheide  ‚66 Mıt ezug auf
Hermann Härıng sagl G1 „Diese Gestaltmerkmale der Kırche werden
gewissermaßen ‚heuristischen Prinzipien‘ für die Beantwortung der
rage Wiıe annn uUurc die Gemeiinschaft der Glaubenden jetzt ottes
eicCc em Z Geltung kommen??“*‘
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Im NSCHAILV die Ekklesiologie des Vaticanum 1{1 spricht Döring auch
VON ‚‚Graden der Verwirklichung des Kırcheseins‘‘ die sowohl VOoOn objekti-
ven siıchtbaren Konstitutivelementen der Kirche und ıhrer Einheit und VOINl

ihrem subjektiven Vollzug abhängen SJJer Grad des Kircheseins würde
ann wachsen In dem Maße der größeren Verwirkliıchung der sichtbaren
Zeichenelemente (der anı des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente
und der kirchlichen ıtung und Gemeıiminschaft‘ und des intensıveren oglau-
bend-hebenden ollzugs derselben). In dem Maße, WIeEe das konkrete Kırche-
se1ın wächst, in dem Maße wıird auch die kiırchliche Eıinheıit ach außen hın
verwirklicht‘‘ Von er ist verständlıich, daß ach Döring die Ööku-
menische ewegung ‚„das Ringen die entscheidenden Konstitutivele-

für die Darstellung der siıchtbaren Einheit‘‘ der Kırche ist.
Z/u entsprechenden Überlegungen in ezug auf die anrneı des lau-

bens und der Übereinstimmung, dem Konsens des aubens, führen Aus-
iührungen Dörings, dıe AB In einem Auf{fsatz ZU an des OIlızıellen
katholisch-Ilutherischen Dıalogs gemacht hat ‚„Weıl dıie voneinander
getrennten Kırchen 1mM fundamentalen Sinn ONSENS In der einen anrneı
des auDbDens aben, sSınd S1€e auch nıcht VoN der einen und einziıgen Kırche
abgespalten. Diıese Spaltungen auf dem Fundament des Konsenses In der
anrheı sınd allenfalls Spaltungen In der einen uneinzigen Kirche‘‘
Er meınt, da der „eigentliıche“ HäresiebegrIi{t, den 1m NsCHAIL Ire-
Naus VO  — Lyon „1IN der völligen Umdeutung des (jJanzen:‘‘ und nıcht LL1UT ın
einer Auswahl VOoO  — Glaubenswahrheiten sıeht, nıcht ohne weıteres auf die
Christen und Kırchen anzuwenden ist, Von denen die Kıirchenkonstitution
(LG 15) eiıne wahre Verbindung 1mM Geılst aussagt. Anscheıinen:! g1bt 6S auch
1m Glaubensvollzug Ta der Verwirkliıchung des Kırcheseins. ‚„„Folglıc
hat der Öökumenische Dıalog es daran seizen, nıcht sein eigentliches
Fundament, den Konsens in der einen ahrheı des aubens, iın rage
stellen, sondern die verschıedenen christlichen Theologıen ‚ineinander‘
übersetzen‘‘

Erwähnenswert ist SschheDlic daß Döring 1m ‚‚Grundriß‘“‘ eine legıtıme
und ıllegıtıme Pluralıtät unterscheıidet. Legitime Pluralıtät ist ‚„Einheıt ın
1elfalt‘‘. Iegitime Pluralıtät trıtt e1n, ‚, WCNN Menschen der Kırche, Grup-
DCHN oder Epochen In der eıinen Kırche beanspruchen, die Norm für das
(jJanze der Kırche seın“®‘ (186), und WEeNN diesen Gruppen dıe Fähigkeıt
der Integration und Offenheit verlorengeht und S1e ihr Leben in völlıger 1sS0O-
hertheiıt en

Fassen WIT wılıeder Dörings Ansatz be1 der Ekklesiologie des
Vatıcanum 1{1 rlaubt
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eıne ökumenische Interpretation der eccles1ae,
das Konzept einer graduellen Verwirklichung des Kırcheseins
und das einer Einheit In 1e.  a  9 illegıtıme Pluralıtät ist erst ort SCHC-

ben, die Fähigkeıit ZU[F Offenheıt und Integration verlorengeht.

Kirche als Zeichen des Reiches Gottes eine Ökumenische Verständt-
2UNZSDAaSIS für eine ekklesiologische Kriteriologie ach Hermann
0SEe, Pottmeyer

Mıt seinem Beitrag ‚„Die rage ach der wahren Kırche*°‘ 1mM drıtten Band
des ‚‚Handbuchs der Fundamentaltheologie‘‘ Wa Pottmeyer einen Or1g1-
nellen Weg, den bısherigen Standpunkt eines konfessionell-apologeti-
schen bzw. -dogmatischen Ausgangspunktes der SOg demonstratıo catho-
lıca überwiıinden. Ihm geht 6S darum, jene Z/üge festzustellen, ‚„„‚dıe ach
dem Wort und ıllen Gottes die wahre Kırche auszeichnen und VO  — en
Chrıisten als verbindlich anerkannt werden können‘‘ Diese Züge SINd
Kriterien, ‚an denen das Kırcheseimn er christliıchen Gemeinschaften
INCeSSCI Ist, dıe sıch Kırche nennen‘‘ Kr sucht deshalb eine öÖökumenische Ver-
ständiıgungsbasis, VO  —; der Aaus dıe Kennzeıichen der einen und einzigen
Kırche entwickeln sind und denen dıe wahre Kırchlichkeit der konkret
existierenden Kırchen verıfızıert werden kann. Obwohl dıe rage ach der
wahren Kırche 1n der Okumene heute auch wıieder anhand der (Eın-
heıt, Heılıgkeıt, Katholizıtät, Apostolizıtät erorter wird, möchte CI auf
eine andere Argumentationsfigur Zzusteuern: Aaus der bıblıschen eich-Got-
tes-Botschaft sollen die Kennzeichen wahrer Kırche werden. Mit
diesem Vorschlag möchte Pottmeyer keineswegs eıne Neuauflage äahnlıcher
edanken der protestantischen Theologıe des 18 bzw. der katholischen
Theologie des 19 Jhs anbıeten. Er stellt vielmehr fest, daß dıe a der
Kırche als ıchen des Reiches Gottes 1m heutigen ökumenischen Dıalog
vorhanden ist und eine hınreichende Verständigungsbasıis abgeben kann,

Von diesem Ansatz Aaus eine gemeıinchristliche ekklesiologische Kriter10-
ogle entwickeln, In deren Kontext auch dıe klassıschen eingeord-
net werden können. Seine krıteri1ologische Posıtion 111 CI In zweifacher
Weise begründen: ‚Reıic Gottes als Seinsgrund ist Erkenntnisgrund für
das, Wa wahre Kırche ist; e1c Gottes als Sinngrund ist Erkenntnisgrun
für das, wWI1e wahre Kırche handeln soll*‘

Die Lehre des Vaticanum 11 VOI der Kırche als ‚„sacramentum‘‘ ist ach
ıhm eine > zusätzlıiıche Bestimmung der Kırche als erkzeug des Reiches
Gottes‘‘ und insofern eine ‚„Kriıteriologische Anschärfung, da S1e den
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Praxisaspekt och hervorhebt Kırche als überzeugendes ıchen und als
taugliches erkzeug des Reiches Gottes®® In den ekklesiologischen
Überlegungen des ÖRK und seiner Gremien findet sich seıt den 60er Jahren
zunehmend eine ‚„sakramentale Ekklesiologie®‘, die Kırche als „Zeichen des
Reiches*‘‘ versteht. So findet siıch eiwa In den Dokumenten der Weltkonfe-
LeENZ für 1sSs1ıon und Evangelisation in Melbourne 980 der erstaunlıche
Satz ‚„Die ganzce Kırche ottes Ist, jedem Ort und jeder Zeıt, eın
Sakrament des Reıiches, das in der Person Christı kam und In seiner
kommen wird, W ß 1n Herrlic  er wıederkommen wird“‘ (zıt 232) Die-
SCI NSatz zielt in seinem Kontext ausdrücklich auf eine Selbstprüfung der
jeweıls vorfindlıchen Kırche aufgrun persö  icher Erfahrung. Pottmeyer
sieht ohl ( dıe von ihm erarbeıtete kriteriologische Posıtion arın
bestätigt: „1m Selbstverständnıis der Kırchen finden WITr also jenes M
dem sich diese Kirchen selbst unterstellen und dem s1e auch auf ıhre
anrneı hın mMessenh sind“‘ Es wırd NUun alles arau ankommen,
Ww1e dıe Prüfung 1m einzelnen inhaltlıch durchgeführt wird. Pottmeyer selbst
wendet die ichen des Reiches Gottes als Kennzeichen wahrer b 5 198088

auf die römisch-katholische Kırche HKr tut das aber cht 1mM polem1-
schen Gegenüber den anderen christlichen Kırchen, also in der Exklusivıi-
tat der tradıtionellen Apologetik, sondern 1mM Bewußtseın, ede selbst
gehalten ist, sich diesen Kriterien unterwerfen; erst annn ‚„‚kann auch das
espräc. den Kırchen darüber geführt werden, Was ZUrT wahren
Kırche Gottes gehört und Was davon den einzelnen rchen fehlt‘‘ An
anderer Stelle meınt ‚„Die Beschränkung auf eine kritische Selbstprü-
fung geschieht. aus der Einsıcht, für eine wechselseıtige Beurteilung°
das lebendige espräc vorzuziehen ist““

Es ist ler nıcht nötig, Pottmeyers Darlegungen weıter verfolgen. Se1in
Ansatz bel der Kırche als „Zeichen des Reiches Gottes‘* ist m.E in jeder
ekklesiologischen Kriteriologie mıt 1n Anschlag bringen, weıl CI dıe ibli-
sche Basıs einer ökumenischen Verständigung bilden ann.

Versuch einer differenzierten ekklesiologischen Kriteriologie
Im folgenden sollen die bisherigen Versuche, Kriterien einer ekklesiolog1-

schen Bewertung aufzustellen, aufgegriffen und In einem eigenen Versuch
Aus einer doppelten Perspektive entwickelt werden. Auf dem en einer
römisch-katholischen Ekklesiologie, die sich dem ökumenischen Problem
stellt und auf es ingeht, soll In einem ersten Durchgang versucht werden,
eine Kriteriologie erarbeıten, die für alle Kirchen und kirchlichen
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Gemeıiinschaften gılt, also auch eiıne krıtische Rückfrage die römisch-
katholische Kırche rlaubt Dazu wırd die Basıleia-Botschaft und
Lebenspraxıs Jesu angeknünpftit, WIEe 6S eiwa Pottmeyer und andere Autoren
tun In einem zweıten urchgang gehen: wır VON der ökumenischen EWE-
Sung AUus und fragen Von ort Au ach ekklesiologisch relevanten Implıka-
t1ıonen, die 1mM Zusammenhang mıt Ergebnissen bılateraler Dıaloge und
der Erfahrung orilentierter ekklesiologischer Reflexionen den gesuchten
ekklesiologischen Kriterien der Beurteijlung des heutigen, real existierenden
ökumeniıschen Netzwerkes führen Um In der gebotenen Kürze eine ein1ger-
maßen au  NC systematische Darstellung bieten können, sSınd dıe
folgenden Ausführungen stärker thetisch gerafift als explizıerend-argumen-
tatıv angelegt.

SE Im zenste des Reiches Gottes Auf dem Weg2 einer
ekklesiologischen Kriteriologie UaUUSs der H einer herausgeforderten
römisch-katholischen Ekklesiologie

Die Kırche un das Mysterium des dreifaltigen Gottes
ach einer kurzen Beschreibung VON Kırche, die AQus nachösterlicher

C im triınıtarıschen Heıilshandeln (jottes gründet 1.), soll die Rückfrage
ach den hıstorisch feststellbaren nfängen der Kırche (2.) den uns 1ler
interessierenden ekklesiologischen Überlegungen überleıten. Dazu sSınd
dann einerseıts die Beziehungen zwıschen Kırche und eiIc Gjottes und die
Kırche als sakramentales Zeichen des Reiches edenken 3 und 4 und
andererseılts dıe Aaus der eich-Gottes-Botschaft und LebenspraxIis Jesu
erhebenden ekklesiologischen Kriterien entfalten (6 und Als ‚ ZWI1-
schenbiıilanz‘“‘ wırd In diese Überlegungen eine Reflexion ber dıe Dımens1o0-
NenNn der Kırche eingeschoben (5.)

Die Kırche ist eın Mysterium des auDbens, weıl S1e ganz und gal 1mM
Mysterium des dreıfaltigen CGjottes gründet. Mit Paulus kann S1e als 'olk
Gottes (des Vaters), als Leıib (und Braut) Christı (des Sohnes) und als Bau
1M eılıgen Geinst beschrıieben werden. renäus dıe Kırche ‚„das vVvon
der Einheit des Vaters und des Sohnes und des eılıgen Geilstes her geeinte
Volk*‘‘ (Adv. Haer. HI1 zıtlert Gott l urc s1e sein eıl In der
Welt präsent machen. Dazu hat sich oltt se1ın 'olk rwählt und leıitet CT 6S
urc dıe Geschichte:; azu hat Jesus ChArıistus sıch für dıe Kırche hingege-
ben und S1E Uurc seinen Tod und seine Auferstehung gegründet, und dazu
ist 8 ıhr gegenwärtig bıs Aalls Ende der Welt urc seinen Geist, der s1e
in der anrheı und 1e hält, mit vielfältigen en und Dıensten Aaus-
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ruüstet, ZU ugn1s und Dienst In der Welt efähigt und s1e in der rechtén
Weise ott anbeten äßt

Die Kirche un Jesus Von azaret
In der Christologie hat die Rückfrage ach dem historischen Jesus eine

unaufgebbare oppelte un  101 Einmal annn mıt ihrer der histori-
sche Haftpunkt der Christologie in der Botschaft und benspraxı1s Jesu
ermuittelt werden und damıt dıe theologische Relevanz des Hıstorischen be1
der Begründung der Christologie hinreichen! berücksichtı werden. wel-
tens ann mıt ihrer die Jesustradition in verschiedener Weise für die
Entfaltung der systematischen Christologie wirksam werden, indem diese
als Christologie der wechselseıtigen Entsprechung VO  — irdiıschem Jesus und
erhoöohtem T1ISLIUS dargestellt wird.

In äahnliıcher Weise ist die Rückfrage ach dem hıstorıschen Jesus für dıe
Ekklesiologie doppeltem Aspekt wichtig die ründung der Kırche 1mM
Mysterium des dreifaltigen Gottes entbindet nıcht Von der Rückfrage ach
den historisch feststellbaren Anfängen der a In der Botschaft und
Lebenspraxıs des irdıschen Jesus; außerdem sind dıe Botschaft und enNs-
DraXxıs Jesu bei der Entfaltung der systematischen Ekklesiologie ent-
sprechend berücksichtigen. In gewlsser Weılse kommt amıt einem

Problemhorizon die rage ach dem Verhältnis Von inkarnatıons-
DbZw. kreuzestheologischer und pneumatologischer Begründung un 1C
der Kırche wleder NEeEUu ZU[1 Sprache

Hıstorisch feststellbar ist der Jesu, Israel sammeln. Das wirkt
sich in seiner Lebenspraxıs AaUus und steht in eindeutiger Beziehung seiner
Basıleia-Botschaft Seine eschatologische Verkündigung ordert geradezu
die ammlung des Gottesvolkes, we1l dıe Basıleila en olk braucht, in dem
und Uurc das s1e sich durchsetzen annn Es geht das endzeıtlıche Got-
tesvolk, das VOoOnN ott NeuUu geschaffen wird, aber schon Jetzt konkret 1n
Erscheinung trıtt, weil das eic Gottes schon Jjetzt 1m Kkommen ist Unter
diesem Aspekt begann die Kırche hıstorisch gesehen ach Ostern primär als
das wahre Israel existieren, weiıl 65 den ess1as glaubte; aber S1e War
und 1e6 1Ur eın Teıl sraels und ist von iıhrem Wesen her weıter auf
Gesamt-Israel bezogen, auch WECeNN S1e dıe Kırche aus en und Heıden
geworden ist. uch Berücksichtigung der nachösterlichen Entwick-
Jungen annn deshalb begründet 99 der Jesu ZU escha-
tologıschen Gottesvolk In seiner Gesamtheıt und seliner die Kırche
mıtumfaßt‘‘ (Lohfink 95)
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Wichtiger als dıe historische rage ach dem Anfang der Kırche ist 1mM
1INDIIC auf das gestellte ema die rage ach der bleibenden Bedeutung
der Basileia-Botschaft und benspraxIis Jesu in doppelter Hınsıcht:

für dıe Beziehung VO  — eic ottes und Kırche (— und —4 und
für dıe ekklesiologische Kriteriologie (_ bis — 7.)

Die Kirche Un das eIC ottes
IC und eicCc Gottes sıind nıcht identisch und mMUussen unterschieden

werden; aber S1e stehen 1n einer Beziehung und dürfen nıcht geschlie-
den werden. Das eic (die Herrscha Gottes ist das eschatologische
Heilshandeln ottes ott selbst wiıird seine Herrschaft, seiın eCc und se1-
LICIH lebenden ıllen der Menschheit vollenden, WIE DE c in Jesus hrı1-
STUS irreversibel begonnen hat Auf das e1Ilc ottes hın ist die Kirche aus-

gerichtet. Das e1ICc Gottes ist ihr bleibendes ‚‚Gegenüber‘‘ und Ziel und
deshalb für s1e ständige Orientlerung, bleibende Motivatıon und kritische
nstanz. Kırche g1bt 6S der Herrschaft ottes :3 s1e steht 1m Dienst der
Herrschaft ottes für die Welt So ann das eICc Gottes als gemeinsamer
Bezugspunkt für das Verständnis vVvon Kırche und Welt (Menschher Gesell-
schait) aufgefaßt werden, und 6S können alle menschlichén‚ christliıchen
und kirchlichen Bemühungen, dem eic ottes entsprechen, DOSItLV
gewürdigt werden, WL 1LUF der eschatologischeor eachte wird,
daß nämlıch nicht die Menschen, sondern Gott seıne Herrschaft herbe!l-

Um die Beziehung Vvonründ eiICc Gottes begrifflich fassen,
ann INan SCH.: Kirche ist das (sakramentale) ıchen des Reiches Gottes,

die Ta des kommenden Reiches ist Uurc den Herrn Jesus Christus
und den eılıgen Geilst 1n der Kırche schon WIFKÄÜIC Gegenwart, aber die
Kirche ist NUur erkzeug und ıchen für die Herrschaft, die ott selbst in
der Welt durchsetzen wird. Ende wırd dıe IC „aufgehoben““ 1in das
eic ottes, s1e braucht ihr Ende, we1l S1Ie als Zeichen und erkzeug
nıcht mehr gebraucht wird, und dieses Ende ist zugleic der Anfang ihrer
endgültigen Existenz 1m ewigen eiIcCc Gottes (vgl Fries Z Sauter 201;
Pannenberg 126-128).

Die Kırche als das sakramentale Zeichen des Reiches oltes
UNC. die Gegenwart des Herrn IM eiligen Geist

Die Kirche ist das sakramentale iıchen des Reiches Gottes, weiıl der
gekreuzigte und auferstandene Jesus T1STUS In ihr gegenwärtig und wirk-
Sa ist; enn CI hat seinen Jüngern verheißen: „Ich bin bel euch alle Tage
bıs ZU Ende der Wel 66 (Mt Die ekklesiale egenwar des Herrn
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vollzieht sıch 1m eiligen Geilst und wird 1mM Wort ottes, in der Fejer der
FEucharıiıstıie (und der anderen Sakramente und 1n der Gemeinscha der
Brüder und Schwestern vermuittelt.

Uurc die erkündigung des Evangelıums werden dıe Gläubigen ZUTr

Gottes Wort chafftGemeinschaft und als Gemeinde versammekelt.
Gemeıinde, und Gemeinde ebt VO Wort Gottes, weıl 6S ‚„Geılist und ben'  06
(Joh 6,63) ist In der Feiler der Eucharistie ist der gekreuzigte und auferstan-
ene Herr in seiner Hıngabe den Vater für uns als Hoherpriester und
err in den en Von Brot und Weıin gegenwärtig ach Paulus äßt
das eucharistische rot die vielen ZU einen Leib des Herrn werden
OTr >  > und ist die Einheıt des es In der auilie begründet
OTr 12,13, vgl Gal 3,28) Ausdrücklich hat der Herr den Seinen verheißen:
‚„„WO ZWel der Tre1 in meinem Namen versammelt sind, da bın ich miıtten

ihnen‘‘* (Mit Diıese Gegenwart des errn 1n der Gemeinschaf:i
der Gläubigen ist auch Von der en Kirche in vielfacher Weise bezeugt

Alles das aber geschieht Urc den eılıgen Gelıst, der Z W: ‚‚weht,
wıll®® (Joh 2,8), der aber in der Kırche und Urc die Kırche das Werk

Gottes (sein Heılshandeln, seine Herrscha vollbringt. Im ugn1s und
Dıenst der Kirche wirkt 1n die Welt (Gesellschaft), un! 1m Geilst vollzieht
die Kırche ihre nbetung, ihre Urbıtfie und ihr Eintreten für alle VOT ott
Der Heilige Geist wiıirkt SchNeEeDBC. dıe vollendete Gemeıinscha der Men-
schen mıt Gott, ‚„„‚damıt ott es 1in em sel  6 Or

Dimensionen der Kirche: Finheilt, Heiligkeit, Katholizität un
Apostolizität

In der ökumeniıischen Diskussion der Gegenwart und aufgrun der e_
siologie des Vaticanum 11 ist die 1NSIC. gewachsen, Eınheıt, Heılıig-
keıt, Katholıizıtät und Apostolizıtät als Wesenseigenschaften, Dımensionen
der Gestaltmerkmale der Kırche nıcht konfessionelle Unterschiede markie-
1CH müssen, sondern auch eine in das Neue Testament und dıe Alte Kırche
zurückgreifende Verständigungsgrundlage zwischen den Kırchen und Kon-
fessionen sSind. Wenn Kirche als ‚„das Von der Einheit des Vaters und des
Sohnes und des eıligen Geilstes her geeinte Volk‘‘ verstanden werden kann,
ann ist ihre FEinheit prımär in der Lebensgemeinschaft mıt ott gegeben,
dıe ihre Darstellung und Verwirklichung ıIn der konkreten Einheit als einer
‚‚vollen Einheit 1n Christus‘® finden soll Ihre Heiligkeit gründet letz-
ten es in der Commun10o, der eılhabe dreıfaltigen Leben Gottes, das
Urc die egenwa: des Herrn im eılıgzen Geıist die ‚‚Gemeinschaft der
Heıiligen“‘ wirkt Katholizität ist die unıversale Dimension dieser Commu-
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N10, dıe Au ott entspringt und universale Gemeinscha mıt len Christen
INn der Welt meınt. Apostolizität kennzeichnet die Kirche, insofern sS1e als
(GjJanze dıe strukturierte Glaubensgemeinschaf der Kırche des Anfangs
(der ‚apostolıschen Zeıt®“, des „apostoliıschen Anfangs‘‘) gebunden und auf
S1e verwıiesen 1st.

ach einhelliger christlicher Überzeugung hat diese „„eEINE, heilige, o_.
lısche und apostolische Kırche‘‘ immer bestanden und besteht S1e auch
heute. Das Vatiıcanum 11 betont allerdings: ‚„Diese Kırche, 1n dieser Weit als
Gesellschaft verfaßt und geordnet, ist verwirklicht (subsist1 ın der O_
ıschen Kirche, die VO Nachfolger PetrI und VoNn den Bischöfen 1n Gemein-
schaft miıt ıhm geleıtet WIT A“ (LG 8) Damiıt ist keine Identifizıerung
gemeint: damıt ist nıcht das Kıirchesein anderer christliıcher Kırchen und
kirchlicher Gemeinschaften bestritten; damıt ist nıcht behauptet, daß die
Gestaltmerkmale 1n der römisch-katholischen Kırche ın ihrer vollendeten
Orm da selen. j1elilmenr sSınd diese auch für S1e w1e für alle Kirchen und
kirchlichen Gemeinschaften abe und Aufgabe, auch kritische nstanz
Insofern annn INa die Gestaltmerkmale auch als ‚„heuristische Prinzıpien"“
verstehen, dıe rage eantworten, die jeder Epoche der Kırche NEeEuUu

geste 1st AATS annn Urc die Gemeinschaft der Glaubenden jetzt ottes
eIcC em ZUT Geltung kommen?“*‘ (Häring 321, Döring 182; vgl
Pannenberg 129-133, Pottmeyer).

Die Zeichen des Reiches Olttes als SIrukKtiureile Krıterien der wahren
Kirche

Die Botschafit VOoO eiIcC Gottes eröffnete den Armen, Mühseligen und
Beladenen offnung und Befreilung. An die Sünder erging S1e als Ruf und
Angebot der Umkehr aufgrun der bedingungslosen Vergebungsbereıit-
schafit Gottes. In Jesu LebenspraxI1s wurde das konkret Zeichen des Reiches
Gottes ist dıe Kırche, WEn s1e 1m Dienst der Versöhnung und der Gerechtig-
eıt unter den Menschen steht Das estaltmerkmal der Heiligkeit ründet

ıIn der versöhnenden und befreienden aCcC ottes
Die Botschaft VO eicC Gottes und Jesu Reich-Gottes-Praxıs sollte

Israel ammeln und 1n den Dienst der Gottesherrschaft rufen, aber seiner
aCcC ach ist das eic ottes unıversal, das Heılsangebot alle. Zeichen
des Reiches Gottes ist die Kırche, WEn s1e als das OoOnkrete eiıne olk Gottes

jedem Ort und jeder Zeit diese Universalıtät SIC  ar werden äßt In
der Uniiversalıtät des Reiches Gottes und in der ammlung des einen escha-
tologischen Gottesvolks gründen dıe Gestaltmerkmale der Katholizıtät und
Einheit.
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Fur ammlung sraels und für dıe Botschaft VO kommenden eIC. hat
Jesus bestimmte Jünger dıie besondere Nachfolge gerufen und diese AUSs-

gesandt Dieser Boten- und ammlungsdiens wıird nachösterlich ApOo-
steldiıenst fortgesetzt und s{ dessen fortdauernde ufgaben treten das
Hırtenamt und andere Amter der frühen Kırche eın  .6 (Pottmeyer 233) In
der Bındung der Boten die Botschaft und der Bındung dıe Nachzf{Tol-
gescha der Boten gründet das Gestaltmerkmal der Apostolizität (vgl
Pottmeyer)

DiIie ReIC Gottes-Botschaft und Lebenspraxis esu als kritische
Instanz für das Handeln der Kirche

anche versuchen den Herausforderungen und Schwierigkeıiten
säkularıisıerten Umwelt (Gesellschaft) entsprechen, indem SIC den
Gestaltmerkmalen der Kırche ‚‚CINCNH erneuerten Urc Profanıiıutät vermıt-
telten Inha geben ‚„DiIe Heıilıgkeıit WIrd Gottes befreiender ac die
Katholıizıtät ZUr rage ach Solidarıtä: die Apostolizıtät ZUT rage
ach uUuNscIer christlichen Inspiration die Eıinheıt ZUr rage der Friıedens-
fähigkeıit“‘ Härıing 321) Zu iragen INı 1er ob mMI1t dieser Aktualısıerung
C111C sachgerechte Übersetzung der Wesense1igenschaften der TC erfolgt
1ST oder ob LLUTr eCin WE auch wichtiger und notwendiger ufigaben-
katalog erste 1St der Aaus den Gestaltmerkmalen Appelle formuliert
die Glaubwürdigkei der Kırche säkulären Kontext

Weıl die Kırche das Zeichen des Reiches Gottes 1St sSınd dıie Von der eich-
Gottes Botschaft und benspraxı1s Jesu (und dem Kırchenverständnis der
frühen Gemeıinden) her gegebenen abnstabe Krıterien für das Handeln der
Kırche und der Kırchenkriti Kırche soll sıch emgemä. ihrem Handeln

als Gemeinscha Von Brüdern und Schwestern, die geprägt ist Von

gegenseıltiger 1e und Achtung, Von Vergebungs- und Verständigungs-
bereıtschaft VO Eıiınsatz füreinander;

als Ort der Versöhnung, 6S ZWAarTr Sünder aber auch Bereıitschaft ZUT
Umkehr ZWal on  1  e, aber auch Bereıitschaft ZUr[r Versöhnung g1bt und

auf Gewaltanwendung verzichtet wıird
als en für alle Menschen ungeachtet natıonaler sozlaler ethnıscher

und rassıscher erKun
als für die Armen, Kranken, Zukurzgekommenen und Unter-

drückten:;
als Instrument ZUT Ausbreitung der Botschaft VO Reiche Gottes UrcC.

Zeugnıs, Dienst und besondere Nachfolge;
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als Ort der Geduld, der 7Zuversicht und des Freimuts, auch In
Bedrängnis und Verfolgung standgehalten wird.

Die Kırche muß sıch auch In großkirchlichen Strukturen ihrer Bestim-
MUunNng INCSSCI lassen (vgl Pottmeyer, Conzemi1us).

Im Dienst der sichthbaren FEinheit der Kirche Auf dem Wege
einer ekklesiologischen Kriteriologie UU der IC

des öÖökumenischen Dialogs und nNeuerer Kirchenerfahrungen
Im folgenden gehen WIT von ZWE] Ansätzen AaUus: einmal Von der Öökumen1l1-

schen ewegung, w1e S1e 1im Ökumenischen Rat der Kırchen und seinen Eın-
heitskonzeptionen ihren US(aruCcC gefunden hat und 2 ZU anderen
VO Eintritt der römisch-katholischen Kirche in die ökumenische EWE-
gSUung, wI1ıe 6r 1m Zweıten Vatiıkanıschen Konzıil begründet wurde und im Ööku-
menischen Dialog und in NeUEIeCN Kirchenerfahrungen greifbaren rgeb-
nıssen führte 3 und Der KErtrag dieser Ansätze für eine Öökumeniısch
begründete ekklesiologische Kriteriologie soll anschließend rhoben werden
(5.)

Das Selbstverständnıs des ÖOkumenischen ales der Kırchen
Der OÖORK versteht sich selbst als eine ‚‚Gemeinschaft VoNn Kirchen‘‘, die

nıcht als Kırche bezeichnet werden darfi. Er 11 „den Kırchen, die ihn gebıil-
det aDben, als eın Werzeug diıenen‘‘ ZU gemeiınsamen Zeugni1s und Diıenst
(Amsterdam Der ÖRK und seine Gremien sind zweiıfellos ekklesiale
Waiırklıc  eıten, auch WEeNnNn bısher jede ekklesiologische Definıition vermile-
den wurde. Solange c och keine sichtbare VO Einheit der Kırche g1bt,
ist er eine ‚„Notlösung‘‘ (Visser ‘t 00 eine „Übergangslösung‘‘
ppsala Seine ‚„Basıs““ (Amsterdam 1948 bZw. eu-Delhı
dient mehr pragmatisch dazu, das esen der Gemeinscha beschreıben,
den Orientierungspunkt für seine Arbeıt abzugeben und die Reichweıte S@e1-
Her Gemeinscha: festzustellen (Evanston dennoch kann S1e aNngC-
sehen werden als ‚„Fundamentalsatz, In dem dıe pneumatısche ualıtä der
Gemeinscha Von Kırchen ZU USarucC kommt‘‘ (Slenczka 517) Die
ekklesiologische Offenheit bzw. ‚„Neutralıtät‘‘ wurde 1m Toronto-Statement
1950 festgeschrieben und gegenüber verschiedenen Versuchen einer Weiter-
entwicklung festgehalten. Deshalb muß bei jedem Versuch, ekklesiale eali-
aten 1m Bereich des OÖORK ekklesiologisc bewerten, der fünfte un in
den posıtıven Darlegungen dieses Statements beachtet werden. Danach
erkennt ede Mitgliedskirche des OÖRK in den anderen Kırchen der Gemein-
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schafit ‚„„Elemente der wahren Kirche‘‘ und deshalb wird die Pflicht ZU

Dialog und die offnung auf dıie Eıinheıt, ‚„„die auf der vollen anrneı
begründet ist‘““, festgestellt.

Die FEinheitskonzeption des Ökumenischen Rates der Kirchen
Im OÖORK SInd verschiedene Einheitskonzeptionen als Zielvorstellungen

entwickelt worden, in denen onkrete Angaben den wesentlichen Ele-
menten siıchtbarer Kırcheneinheit und damıt auch ekklesi0logische Krite-
riıen angegeben werden. an! 961 in eu-Delhıi die Einheıtskonzeption
och stärker dem Begrıiff ‚„‚Ortskirche‘ begann 968 in Uppsala
mıt dem Stichwort ‚„„Konzıilıarıtät‘‘ die Vision Von einer Einheit der Kırche
als ‚„„‚konziılıarer Gememinschaf .. W1Ie S1e 975 in Naırobi1 formuliert und 083
in Vancouver Urc eine „eucharıstische Visıon“‘ erganzt wurde. Die in die-
SCH Zielvorstellungen genannten Krıterien zukünftiger voller kiırchlicher
Eıinheıt können auch als Krıterien für die gegenwärtigen Beziehungen In
einer Gemeininscha VO  — Kırchen angewandt werden, die och in der Zer-
ung eben, deren Gememnschaft (noch) unvollkommen ist Aller-
1ngs wıird dıe konkrete Bewertung anhand dieser Krıterien, die emente
der Einheit und damıt auch der Konstitution VO  — Kırche sınd, In den kon-
fessionellen Ekklesiologien unterschiedlich ausfallen, und Von der Entschei-
dung der Jeweıiligen Kırche(nleitung wırd CS außerdem abhängen, welche
Konsequenzen daraus SCZOSCIH werden.

Die Öffnung der römiısch-katholischen Kırche
für dıe Teilnahme der öÖkumenischen ewegung

Den entscheidenden Durchbruch für eıne Öffnung der römisch-katho-
ischen Kırche ZU[[T Teilnahme der Öökumenischen ewegung brachte dıe
Kirchenkonstitution des Vaticanum 1L, besonders 8, ZWarTr die
römisch-katholische Kırche als Verwirklichung der einen, eılıgen, o_
ischen und apostolischen Kıirche verstanden wıird (subsıistit In:; vgl 4,3),
zugleic aber nıcht ausgeschlossen wird, „daß außerhalb ihres Gefüges viel-
fältıge emente der Heiligung un der anrheıi finden sınd, die als der
Kırche Christı eigene en autf die katholische Einheit hindrängen‘‘ (vgl

15; Dieser Durchbruch der Kırchenkonstitution wurde 1mM Oku-
men1ismusdekret aufgenommen und ausgebaut. Ausdrücklich werden dort
dıie nıchtkatholischen Kirchen und kiırchlichen Gemeiminschaften als ‚„„Miıttel
des Heıls‘‘ bezeichnet, die der Heıilıge Geilist gebraucht (UR 3,4) „Zutritt
der SanNzZemI der Heilsmittel‘‘ ann INan ach dem Vatiıcanum 11 aller-
ings (im Prinzip!) 11UT Urc die katholische Kırche en (UR 3°5) Aufzt-
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grun dieser ekklesiologischen Posıtion ist eine wirkliche, aber (noch)
unvollkommene Gemeinschaft mıiıt den nichtkatholischen Kirchen und
kirchlichen Gemeinschaften grundsätzlıch möglıch Ziel ist dıe VO
Gemeinschaft als Einheit In 1e (Verschiedenheıt) Auf dem Weg in
gibt CS offensic  iıch och Gradunterschiede in der ekkles1ialen Wirklichkeit
der verschiedenen nichtkatholischen Kırchen Das wırd 7.B daran eutlich,
dal3 seıt Paul VI bisher 1Ur die orthodoxen Kırchen als ‚„Schwesterkirchen“‘
bezeichnet werden. Weiterführende ekklesiologische Überlegungen, die
besonders die Theologie der Lokal- Ooder Partikularkırchen und dıe Neu-
matologie betreffen, en diese kirchenamtlıche Öffnung ZUr Öökumen1-
schen ewegung weıter ausgebaut, das theologische Verständnis für die
nichtkatholischen Kırchen und kirchlichen Gemeinschaften vertiefift und
ihre ekklesiologische Wertung „angehoben‘““.

Die bisherigen Ergebnisse des katholisch-Iutherischen Dialozs un
Reflexionen über Neue ‚„Kirchen“+“ Dzw. „Gemeindeerfahrung‘“‘

ntier den bilateralen ökumenischen Dıalogen, die die römisch-katho-
lısche Kırche geführt hat, sSind die bisherigen Ergebnisse des katholisch-
lutherischen Dıalogs DIS ZUT Formulierung von Formen möglıcher o_
isch-Ilutherischer Kirchengemeinschaft und Phasen ihrer Verwirklichung
vorgestoßen. Die beiıden Dialogdokumente ‚‚Wege ZUT Gemeinschaf 66 und
‚„Einheıit VOT uns  66 können als eisple. aiur werden, weilche
ekklesiologischen Krıterien für eine VO Kirchengemeinscha als nOoOtwen-

dig erachtet werden. Wenn auch die Kıirchenleitungen diesen Dokumen-
ten och nıcht tellung aDen, enthalten sie doch einen
beachtlichen Konsens einer Expertengruppe, dıe immerhın 1m Auiftrag offi-
jeller kırchlicher Gremien beider Seiten gearbeıtet hat, des Lutherischen
Weltbundes und des Sekretarıats für die EKEinheıiıt der Chrısten. Ihre es10-
logische Bedeutsamkeit enel Dokumente auch als Frucht eiıner inne-
Ien Dynamıik des katholisch-lutherischen Dıalogs, weiıl „„eIn erreichter Kon-
SCIS5 den Ruf ach Umsetzung in kırchliche Gemeiminscha auslöst‘‘ (Meyer
189) Einheit 1m Glauben ordert Einheit derT

Innerhalb der römisch-katholischen Kırche ist die rage ach dem, Was

Kırche ZUT Kırche macht und Was ihr Auitrag ist, In verschledenen Regionen
auf TUN! einer ‚„Kirchen-“‘ und ‚„‚Gemeindeerfahrung‘‘ aufgebro-
chen. Das führte theologischen Reflexionen ber die rage, Was

Gemeinde ZUI Gemeinde macht und Was ihr Auiftrag ist Exemplarısc
könnten aiur Veröffentlichungen ZUT Theologie und 'astora. der
Gemeinde 1m deutschsprachigen Raum, besonders aber die Ekklesiologie
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der kırchlichen Basısgemeinden in Lateinamerika herangezogen werden.
Zur Legitimierung und ZU Erweis der iırchlichker dieser ‚„„Kırche VonNn

unten‘“‘‘® wird dıe rage der ekklesiologischen Kriterien unausweichlıch ZU1

rage ach den Konstitutiva VOI Gemeiminde und spezle: dieser Gemeinden
und der theologischen Relevanz ihres Kontextes

Ekklesiologische Kriterien un dıe ragze Ihrer Anwendung
In den Einheitskonzeptionen des ORK kristallisieren sich be1 unterschied-

liıcher Akzentulerung 1mM Grunde vier Kriterien heraus: die FEın-
heıt 1mM Glauben, die Einheit in den Sakramenten, dıie Gemeinsamkeit in
ugn1s und Dienst und die Eıinheit 1mM Amt (als Anerkennung der Amter
und jenste). Die rage ach einer gemeinsamen Entscheidungsfindung
wiırd 1mM odell der konzıliaren Gemeinscha in einer autorIisierten, ra-
sentatıven Versammlung (auf en Ebenen) gesehen. Während in Neu-

das Ortsprinziıp („alle jedem 1M Vordergrun stand, ist 65
seıit Nairobi und besonders seıt Vancouver die Eıinheıit 1mM Abendmahl, auftf
die les zulaufen soll

iIm katholisch-Iutherischen Dıalog pricht INnan Vvon aubens-,
Sakraments- und Dienstgemeinschaften (gestaltete, strukturierte Gemeimin-
schaft) und betont bei der ‚„‚Verwirklichung Von Kırchengemeinschaft“‘‘ den
„ganzheıtlichen Prozeß, in dem jedes dieser rel emente 1Ur
mıt den anderen seine Vo Verwirklichung erfährt‘““ (Einheit 49) Sicher ist
dieser Hinweis für den organıschen Zusammenhang er Elemente von Kir-
chengemeinscha in ezug auf dıe vo Gemeiminscha: wichtig. Daran wird
eutlich, VOoO Gemeinscha: keine quantitatiıve ist. Für die
ekklesiologische Bewertung der ekklesialen Wiırklichkeit eines Kırchengebil-
des bzw. VoNn Beziehungen der Kirchen untereinander, die (noch) nıcht in
voller Gemeiminscha stehen, wıird INa das Moment einer graduellen
Betrachtungsweise aum entbehren können. Dıie genannten re1l Elemente
betreffen ‚„„die Vermittlung der Gemeinschaf 66 (Wege 14-2 beachten ist
jedoch, daß die Gemeinschaft als Einheit des aubens, der offnung und
J1e gelebt wırd Wege 24-30 und dazu berufen ist, JE Zeugnis und
Dienst für die Welt da sein“‘ Wege 48-52; Eıinheıt

Im deutschsprachigen Raum ist schon ange VOT dem Zweıten atıkanı-
schen Konzil, aber In besonderer Weise danach aufgrun konkreter rfah-
TunNngen und Experimente dıe rage ach der Gemeinde aufgebrochen. Pro-
blemfelder der theologischen Reflexion wurden das Verhäiltnis Von

Gemeinde-Ortskirche-Universalkirche, das Verhältnis Von Volkskirche-
Gemeindekirche (Freiwilligenkirche) und die rage ach der Bedeutung der
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‚„Basıs"“ In der Kirche (vgl Kasper) iıne kirchenamtlıche Zwischenbilanz
diesen Problemfeldern findet sıch eiwa 1M Gemeindebegriff der Gemeıin-

ynode der Bıstümer in der Bundesrepublık eutfschlan:!
(1971-1975) Im Ökumenebeschluß etwa wıird die Ortsgemeinde als
‚‚Gemeinschaft VOoOn Christen‘‘ bezeıchnet, „„die Urc. dıe Verkündigung der
Frohbotschafi Jesu Christı, UrcC die Felier der Sakramente, VOI lem auilie
und Eucharistie, SOWle Urc den gemeinsamen Bruderdiens und UuUrc den
Dienst des Amtes geeint WIT 66 Im esScCHNIU. ber die pastoralen Dıen-
ste wIrd berücksichtigt, daß 6S auch Personalgemeinden geben annn und
daß dıe Gruppen, Basisgemeinschaften us  Z in der Gemeinde ihrem ufbau
und achstum dienen. Als Konstitutiva werden genannt Wort, Sakrament,
Amt, ihre Bestimmung ZUr Verherrlichung Gottes und ZU Diıienst den
Menschen und dıe FEinheıit mıt der esamtkirche In ähnlıcher Weıise
könnte auch auf die Synoden in der Schweıiz, Österreich oder der DDR VCI-

wiesen werden.
Besonders erwähnt se1 och Lateinamerika. In den kirchlichen Basıs-

gemeılnschaften (CEB Comunidades Eclesiales de ase ist dort „eIne
eue Art, Kırche leben  66 entstanden und damıiıt auch eine Cu«c Erfahrung
VOoONn Kırche gegeben In der Reflexion ber diese Kırche, die AQUus dem lau-
ben des Volkes geboren wırd und ım Eıinsatz für eine ganzheıtlıche
Befreiung steht, wird eLwa be1 Onardo Bo{iftf euftilic dıie klassıschen
Wesenselemente konstituleren auch diese Kırche:; aber Ss1e erhalten eine Cu«cC

Leuchtkrait, und ihre Strukturen werden dadurch gew1issermaßen „flüss1ig‘‘,
dafß sS1e eiıne ‚„befreiende Kirche‘‘ ist Sie entsteht aus ottes Wort, legt Wert
auf die CHNEC Verbindung Von Glauben und Leben in ihren Gottesdiensten,
in ıhr entstehen eue Dienste, WwWI1e ihre Situation N erfordert. Dennoch ent-
faltet sSie als kırchliche Basisgemeinde ihr Leben INn der Großkirche und VeCI-

steht sıch als ‚„Realısıerung des Mysteriums der weltweıten ; K 6S der
Basıs‘‘ Sie ‚„hat denselben Glauben, empfäng und verwaltet diesel-
ben Sakramente und eiinde sich in Gemeinscha mıt der hierarchısch-
strukturierten Großkirche‘ Allerdings erhält iıhre innere Einheıit die
besondere Eıigenart Urc. ihren eZzug ach außen, nämlıich „„den Glauben
in befreiender orm denken und leben  . ıne kirchenamtlıche Bewer-
{ung findet sıch 1m Puebla-Dokument (1979) Es ne dıe kirchlichen
Basısgemeinschaften 99°  nla ZUI Freude und offnung‘‘ und meiınt: „In
der Gemeinschaft mıt dem Bischof sınd S1e Brennpunkten der van-
gelisıerung und otoren der Befreiung und Entwicklung geworden„Basis‘“ in der Kirche (vgl. Kasper). Eine kirchenamtliche Zwischenbilanz  zu diesen Problemfeldern findet sich etwa im Gemeindebegriff der Gemein-  samen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland  (1971-1975). Im Ökumenebeschluß etwa wird die Ortsgemeinde als  „Gemeinschaft von Christen“ bezeichnet, „die durch die Verkündigung der  Frohbotschaft Jesu Christi, durch die Feier der Sakramente, vor allem Taufe  und Eucharistie, sowie durch den gemeinsamen Bruderdienst und durch den  Dienst des Amtes geeint wird‘““ (778). Im Beschluß über die pastoralen Dien-  ste wird berücksichtigt, daß es auch Personalgemeinden geben kann und  daß die Gruppen, Basisgemeinschaften usw. in der Gemeinde ihrem Aufbau  und Wachstum dienen. Als Konstitutiva werden genannt Wort, Sakrament,  Amt, ihre Bestimmung zur Verherrlichung Gottes und zum Dienst an den  Menschen und die Einheit mit der Gesamtkirche (605). In ähnlicher Weise  könnte auch auf die Synoden in der Schweiz, Österreich oder der DDR ver-  wiesen werden.  Besonders erwähnt sei noch Lateinamerika. In den kirchlichen Basis-  gemeinschaften (CEB _ = Comunidades Eclesiales de Base) ist dort „eine  neue Art, Kirche zu leben‘‘ entstanden und damit auch eine neue Erfahrung  von Kirche gegeben. In der Reflexion über diese Kirche, die aus dem Glau-  ben des armen Volkes geboren wird und im Einsatz für eine ganzheitliche  Befreiung steht, wird etwa bei Leonardo Boff deutlich: die klassischen  Wesenselemente konstituieren auch diese Kirche; aber sie erhalten eine neue  Leuchtkraft, und ihre Strukturen werden dadurch gewissermaßen „flüssig‘‘,  daß sie eine „befreiende Kirche‘“ ist. Sie entsteht aus Gottes Wort, legt Wert  auf die enge Verbindung von Glauben und Leben in ihren Gottesdiensten,  in ihr entstehen neue Dienste, wie ihre Situation es erfordert. Dennoch ent-  faltet sie als kirchliche Basisgemeinde ihr Leben in der Großkirche und ver-  steht sich als „Realisierung des Mysteriums der weltweiten Kirche an der  Basis‘“ (223). Sie „hat denselben Glauben, empfängt und verwaltet diesel-  ben Sakramente und befindet sich in Gemeinschaft mit der hierarchisch-  strukturierten Großkirche‘‘ (217). Allerdings erhält ihre innere Einheit die  besondere Eigenart durch ihren Bezug nach außen, nämlich „den Glauben  in befreiender Form zu denken und zu leben‘.. Eine kirchenamtliche Bewer-  tung findet sich im Puebla-Dokument (1979). Es nennt die kirchlichen  Basisgemeinschaften ‚„Anlaß zur Freude und Hoffnung‘‘ und meint: „In  der Gemeinschaft mit dem Bischof ... sind sie zu Brennpunkten der Evan-  gelisierung und Motoren der Befreiung und Entwicklung geworden ...  Quellen für kirchliche Ämter, die den Laien anvertraut sind‘‘ (96f). Ihre  Kirchlichkeit wird einerseits von der Institution her darin gesehen, daß sie  180Quellen für kırchliche AÄmter, dıe den Laılen anvertraut sind‘‘ 961) Ihre
Kırchlichkeıit wird einerseıts VOIl der Institution her darın gesehen, daß Ss1e
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„sich In die Gesamtheit des Gottesvolkes eingliedern‘‘ und „die ırch-
16 Sendung und dıe sichtbare Gemeıinscha mıt den rechtmä  igen Hırten
Uurc den Dienst anerkannter Koordinatoren gegenwärtig und wirksam
machen‘‘ (641); andererseıts VOoO lebendigen Vollzug her „„als Gememinschaft
des aubens, der offnung und der 1e Sie fejlert das Wort Gottes 1mM
Leben Uurc die Solidarıtä: und die Verpflichtung gegenüber dem

des Herrn .6
Vergleicht InNan die 1er genannten Ergebnisse des ökumenischen Dıalogs

und NeUeETET Kırchenerfahrungen, erg1ibt sich eine deutliche Konvergenz
auf die oben genannten vlier Krıterien, allerdings mıiıt verschıiedenen Akzent-
setzungen. Wenn diese ekklesiologischen Kriterien auf das heutige, real eX1-
stierende Öökumenische eizwer angewendet werden sollen, ann sollte
ohl zwelerle1 bedacht werden:

Bezıehungen, gemeiınsame Aktıonen, Gemeninschaftsformen us  Z hän-
SCH auch Von der Intention derer ab, die da auf vielfältige Weise in Kommu-
nıkatıon und Aktıon treien. Die subjektive Intention ist In entsprechender
Weıise auch für den ekklesiologischen Stellenwer der Beziıehungen Von

Christen und rtchen untereinander in Anschlag bringen
Voraussetzung jeder Anwendung dieser Kriterien ist ohl die Vorstel-

Jung einer graduellen Verwirklichung des Kırcheseins Je nachdem, in wel-
chem Maße die einzelnen emente In den konkreten Kirchengebilden bzw.
ihrer Beziıehungen zueinander verwirklıcht Sind. Das entspricht in eiwa dem
un fünf der positıven Darlegungen 1mM Toronto-Statement und der le-
siologıschen Position des Vaticanum 11 (bes $ und 15: UR)

Bleibende ufgaben wachsende Verbindlichkeit

Die ökumenische ewegung ist eine Provokatıon für die Ekklesiologie
und jede gelebte Kıirchlichkeıt, die weiterhin besteht Dıie Zwischenbilanz,
die in diesem Referat in ezug auf die ekklesiologischen Kriterien SCZOSCH
wurde, verweılst eher auf bleibende ufgaben, als daß s1ie schlüssiıge LÖsSun-
SCH bleten konnte. ufgaben für dıe Basıs, die Theologen und dıe Spiıtze.
hne gemelınsames Zeugni1s in Wort und Jat, soweit CS heute schon möglıch
Ist, wird es nıcht weıtergehen. Hıer 1st dıe Basıs gefordert. ber ohne welılter-
gehende Reflexionen der Theologen und ıhren geduldigen Dıalog wırd 6S

auch nıcht gehen Die Gemeinscha 1m Glauben steht und mıiıt der
Wahrheıitsfrage. €l werden die bisher erreichten Einsıchten einer e_
renzierten Besinnung berücksichtigen sein (vgl Kühn, Dulles). Es SiInd
och immer nıcht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, 1er weıiıterzukom-
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1981°  S SInd eine Hermeneutık der Einung und eine Umkehr uUuNseICcI

bisherigen Argumentationsstruktur notwendig. Ist bısher nıcht sehr das
Trennende betont worden, da die Einheit sich VOIL dem TIrennenden leg1-
timıeren mußSßte? nıcht umgekehrt die Einheit 1m Besitzstand se1ın
und das Trennende 1in den Legitimationsstatus einrücken? Zu iragen ware
schlıeBlich, ob die „5DItze: Urc posıitıveres ingehen auftf bisher vorlie-
gende Dialogergebnisse nıicht stimulıerend wirken könnte.

Das eigentlich Herausfordernde der ekklesiologischen Provokation der
ökumenischen Erneuerung 1eg jedoch in der wachsenden Verbind-
ichkeı uUNseICI ökumenischen Dialoge und uNnseIer ökumenischen Praxıs.
Je länger WIT unNnserenN Weg miıteinander gehen, besser lernen WIT unls

kennen und weniger können WIT voneinander lassen. In diesem
Zusammenhang möchte ich Schlulß rdıinal Willebrands zıitieren: e
weıter der 0g fortschreıitet, rührt OT: tiefer greifende TODIeme und
wird verbindlicher Es ist besser, auf diesem schwier1igen, aber sicheren
Weg weılterzugehen, bıs die Dialoge ihr Ziel erreichen und die Autorıtät der
Kırche ihre Zustimmung geben kann, als sıch mıt einem Leben in Unein1g-
keıt und dem Einfrieren der Spaltungen zufriedenzugeben‘“‘ (249, 253)
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Die ekklesiologische Dıiımension sozlalen andelns

VON DAN-ILIE

Einleitung
Ich bın gebeten worden, be1 der Behandlung dieses Themas auf 7Wel

Hauptfragen einzugehen:
Wıe annn die Innerkıirchliche Diskussion ber sozliale Fragen (z. B.

Frieden, der alz der FFrau In der Gesellschaft, Gerechtigkeit In der Welt,
Fragen VonNn FEhe un Famuilie USW.) ZUr rage nach der Einheıit der Kiırche
in Beziehung geseltzt werden?

Was edeule ekklesiologische Verpflichtung IM IC auf sozliale
Fragen un dıe gemeinsame Verantwortung er Kirchen INn der

ugle1ic hat INan MIr gesagl, ich So meıne Überlegungen in den
fassenderen Rahmen eines gemeınsamen Nac  enkens ber das aupt-
thema unNnseTeTr Konsultatiıon tellen. Ekklesiologische Neutralität In der
Öökumeniıischen Bewegung? (die ekklesiologische Bedeutung dereach
der Eıinheıt in der ökumenischen Bewegung).
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